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Führerhauptquartier , den 6.11. ,1941 • 
Der, Reichsführer - H 
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(; 1.. L _' • } •.• ' • " ' ". • -. . I ~'. ... . . • 

\~_. __ ._-- -~--- -1 ;i.-('H}r. 1941 \ . 
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1(':"-:' " .. ,., .: --'-- .. --.--" .. ' ........... . 
Fachpe" ohal. er~.:.l.·_~-; \::.<~.;~-:-;-

Betre: Reichsdeutsches Lehr- und 

Legionen. 

:-' -- _... . \ t ' 
.' 

" 

~ 

, 

Ie Zusammensetzung und Befugnisse. 

1.) Zu den Legionen ~it nichtdeutscher Kommando- und 
Befehlsführung treten zur Durchführung der Aufstel­
lung, Ausbi~dung, Ausrüstung und Verwaltung naoh 
deutschen gesetzlichen Bestimmungen und Vorschr+~ten, 
deutsche ~1-FUhrer, H-Unterführer und H-Männer als 

deutsches Lehr- und FaohEersonalo 
I Dieses gilt als versetzungsgleich kommandiert 

\" 

ist bei jeder Legion z~ gliedern in: 

und 

I 

a) den'Ausbildungsstab , 
b) die Verwaltung, 
c) die Waff~n~ und Geräteverwaltung (Funktions­

o;rgane). 
Zusammensetz'U..11.g und- Stärke zu a), b) und c) rich­
ten s'ich nach' der Stärke der Legionen und dep. zu 
erfüllenden Aufgab,en. Sie werden jeweils durch den 
Chef des Stabes des H_Führungshauptamtes beson1ers" 

befohlen .. 

2.) Das deutsche Lehr- und Facnpersonal untersteht in 
allen' Eersonellen Angelegenheiten sowie fu diazipli-·' 
narer Hinsicht (Versetzungen, Beförderungen, Bestra-' 
fungen, Urlaub, Beschwerde- und Ehrenangelegenheiten)~ 
unabhängig -von der Kommando- -qud Befehlsgewalt der 

L~gi~ziere, dem H_Führungshauptamt. 

3.) Der Chef des Stabes des H~Führungshauptamtes ernennt 

bei j eder ~egion einen ~1~Führer als 
11 Chef des Ausbildungsstabes ft. 
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Dem Chef des Ausbild-ungsstabes untersteht da's 
di-'lU tsche Leh:t"= undFachpersonal uruni ttelbar. 
Seine Pfliohten und Rechte sind die des Kommandeurs 

etnes nic!htselbatändigen Bataillons • . 
4.) Angehörige des deutschen Lehr ..... und Fachpersonals 

sind unabhängig von ihrem Dienstgrad in Ausübung 
ihres Dienstes und in den Grenzen ihrer DienststeI­
lung Dienstvor.gesetzte der Angehörigen der Legionen. 

---~-- --_." .. --- -... .--_._-'-- ., ... --~-_._-",. .. _- ... ", "'---"-~-~. __ ._--,._----~_.----
Jedoch besitzen sie diesen gegenüber keine diszipli-

naren Befugnisse oder/Rechte zur Maßregelung. 

5w) Die Legionsoffiziere und Unteroffiziere sind unab~ \ 

hängig von den Bestimmungen nach Zi:ffe.r 2, 3 und 4' 

entsprechend ihrem Dienstgrad€ und ihrer Die~~~l~~l­
l~ug im Sinne der deutschen Vorschriften Dienstvor-
,gesetzte (nioht_ D~13~·ip.~!.--E.€lrvorgesetzte) des deutschen 
Lehr~ und Fachpersonals. Ihre Befehlsbefugnisse ge­
genüber dem Lehrp und Fachpersonal erstrecken sich 

ausschließli.ch auf den Dienst c\ 

6.) Die Organe der Verwaltung sowie Waffen- und' Geräte­
verwaltung verbleiben über die Äufstellungs - und. 
Ausbildungszei t hina.us, a.uch während des E.insatzes, 

boi den Legionen. 
Ein Verbleiben der Ausbildung.sorgane wird jeweils 
durch den Chef des Stabes des H~Führungshauptamtes 
b8aonder~' befohlen. 

7.) Dl.'? B88timmUllgen dieser Verfügung gelten sinngemäß 
~uGh während des Einsatzes dor Legionen mit der 
1.18.ße;8bt'!, d.aß an Stelle des H_Führungshauptamtes die 

j f..l'tlEd 18 z.u.stän.dige Kommandobehörde tritt. 

lJ_._~~~.tg§'-b 81~ 

8.) Dar C1.8ll. t 8C.1::18 Lehr- und Fachpersonal hat 

" a) d.ie Ausbildung'} 

b) die. V erwal tung ~ 

f~ ) die Waffen- u.:ud Geräteverwaltung 
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~ach den deutsohen Vorschri~ten zu leiten und' zu 

bearbeiteno 

Eingriffe in die Kommando- und Befehlsbefugnisse 

der Legionsoffiziere sind untersagt. . 

9.) Ausbildungsorgane des deutschen Lehr- und Faohper­

Ronals sind, wenn nötig, als Gehilfen in die 
", 

Tl~ppenführung einzubauen. 

Einordnung und Befugnisse dieser bestimmt, der Chef 

des Stabes des H~Führung.shauptamtes. 
-

100) Der Chef des Ausbildungsstabes (Ziff. 3) ist der 

Gehilfe des KOnllnandeurs der Legion und neben diesem 

mitverantwortlich für die Einsatzfähigkeit und 

Schlagkraft der Truppe. Im besonderen leitet er 

die Ausbildung der Legionsoffiziere, die Weiter-­

bildung des deutschen Lehr- und Fachpersonals und 

unterstützt die Legionsoffiziere in der Durchfüh-
/ 

rung der gegebenen Befehle der übergeordnete~ Dienst-

stellen, 

Eingriffe in die Kommando- und Befehlsführung des 

Kommruldeurs der Legion stehen ihm nich~ zu. 

110) Mit Ausnahme, des Kommandeurs der Legion ist der 

Chef des AusbildunEsst~~ Dienstvorgesetzter all~r 
.. - --"~'-'-' -~_.- - .. _~.-- ~ .. " ~ . '-_._--._.,,--- - -----.:. ... ,>---~."..... ., .. "------------------.-'-

üb~_~~-Qlj.lli.er-e--un<!-Att~~,~_~!. Le~~!/, 
Disziplinarbefugn~sse Angehör.igen der Legion gegen-

über besitz~ er nicht. 

12 0 ) Zu Beförderungs- und Verwendungsvorschlägell sowie 

Beurteilungen der Legionsoffiziere hat er Stellung 

zu nehmen. Bei Beförd~~gen, die der Kommandeur 

der Legion vornimmt, ist er v~~~er zu hören. 

130) In Ausübung seiner Befugnisse nach Ziffer 3) be­
stimmt der Chef des Ausbildungsstabes die Verwen­

dung der Führer, Unterführer und Männer des deut­

schen Lehr- und Fachpersonals und regelt über dieses 

Personal im Einvernehmen mit dem Kommandeur cl~lf~~i~,:<, 
Legion die Dienstaufsicht. '~ 
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Dabei hat er seinevornehmateAufgabe darin 
sehen, daß das deutsche Lehr- und Fachpersonal ' 
den Angehörigen de;r Legion in Haltung und Leistung; ," .i;i 

' .. '/ ein Vorbild ist. 

14.) Für die Legionen, bei denen'die Kommando- und 
Befehlsführung in den Händen' deutscher H-~er' I .• '\,00 '.; ~ 

liegt, findet diese Verfügung keine Anwez:'i.il~~i·~ 

H-Gruppenführer 1Uld 
Generalleutnant der Waffen-l\.~, 

• . • ...l v---:".,~ , 

Der Reichsführer - ~~ .. 

gaZe H. H i m m 1 er. 
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